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St.Gallen, 26. August 2015 
 
 
 
Vorgezogener Schnitttermin auf GAöL-Streueflächen 2 015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Angesichts der aktuellen Wetterprognose und der fortgeschrittenen Reife der Streue 
bewilligt das Amt für Natur, Jagd und Fischerei ausnahmsweise den Schnitt der 
Streueflächen mit GAöL-Vertrag vor dem vertraglich festgelegten Schnitttermin 1. 
September. 
 
Der Schnitt der Streue kann auf den betroffenen Flä chen ab sofort erfolgen.  
5-10% jeder Vertragsfläche sind als Rückzugsstreife n stehen zu lassen. 
 
Die Bewilligung gilt nicht  für Vertragsflächen, für die der 15. September oder ein 
späterer  Schnittzeitpunkt vertraglich vereinbart ist. 
 
Bitte leiten Sie diese Ausnahmebewilligung an die betroffenen Bewirtschafter und 
Bewirtschafterinnen in Ihrem Gemeindegebiet weiter. Besten Dank. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Erich Fischer 
Stv. Leiter Abteilung Natur und Landschaft 
 
 
 
 
 
 
 


